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Das Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis1 (das 
Londoner Abkommen) wurde am 8. August 1945 in London von den vier Alliierten Hauptmächten unterzeichnet; 
ihm traten zahlreiche Mitglieder der Vereinten Nationen (im Sinne der Erklärung aus 19422) bei. 

 
Artikel 9 der Charter oft he International Military Tribunal (die Londoner Charta), welche dem Londoner 

Abkommen angeschlossen ist, lautet: 
 

 
 
Im zitierten Absatz 2 befinden sich vorgebliche Kautelen zugunsten der Angehörigen von Organisationen, die 

nach Absatz 1 für kriminell erklärt werden; wobei diese Kautelen aus den nachstehenden Gründen auf porösen 
tönernen Beinen stehen. 

 
Denn wie das Londoner Abkommen in seinem Artikel 3 selbst statuiert, wenn dieser lautet: 
 

 
 

waren seine Vertragsparteien nur hinsichtlich der (mutmaßlichen, wie ich ergänze) Hauptkriegsverbrecher 
verpflichtet, dieselben zur Verhandlung in Nürnberg zu überführen; nicht jedoch hinsichtlich aller Mitglieder von 
verurteilten Organisationen. 

 
Zwei der Erwägungsgründe des Londoner Abkommens lauten: 
 

 
 
Auch hier wird bestätigt, dass in Nürnberg nur (mutmaßliche, wie ich ergänze) Hauptkriegsverbrechen 

verhandelt werden sollten, während die anderen vor Ort ihrer Begehung abgehandelt werden sollten. 
 
Und Artikel 4 des Londoner Abkommens lautet ausdrücklich, wie folgt: 

 
1 82 UNTS, 301. 
2 MARTENS, N. R. G., 3ème, XLI, 325. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2082/v82.pdf#page=301
https://archive.org/details/nouveaurecueilgn41mart/page/325/mode/1up
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Diese Bestimmung bewirkte, dass mit der Deportation nach den Ländern des mutmaßlichen Tatortes nicht 

etwa zugewartet wurde, bis ein Tribunal über Haupt- und Nebentäterschaft entschieden haben würde. 
 
In Drittländern in Haft oder Kriegsgefangenschaft befindliche, dergestalt deportierte mutmaßliche 

Kriegsverbrecher oder auch nur einfache Mitglieder von für kriminell erachteten Organisationen hatten somit de 
facto keine Möglichkeit, auf den Urteilsspruch, mit dem eine Organisation der NSDAP oder deren Unter- und 
Nebenorganisationen, etwa die SS sowie die Waffen SS, als kriminell eingestuft wurde, Einfluss zu nehmen. 

 
Mit seinem Urteil vom 1. Oktober 19463 erklärte das Nürnberger Tribunal unter anderem die Waffen SS 

zur kriminellen Organisation. 
 
Mein Vater4 war Unteroffizier (mit Offiziersanwärter-Status) der Waffen SS, III. SS-Panzerdivision, 

„Totenkopf“ (2. Komp.), Panzergrenadier Regiment 5, 2. Zug. Er war dabei als Dolmetsch tätig. 
 
Er ergab sich am 9. Mai 1945 US-amerikanischen Truppen bei Freistadt/Linz und wurde von diesen bald 

darauf an die russische Armee ausgeliefert. Am 1. Oktober 1945 setzte er Fuß auf russischen Boden bei Taganrog. 
 
Nach einer Verurteilung durch ein russisches Gericht verbrachte er zuerst einige Zeit in einem Gulag in Ustj-

Labinsk, und sodann bis 1951 in einem Arbeitslager in Sibirien. 
 
Mein Vater hatte im Juni 1944 in Bratislava maturiert und war im August 1944 zwangsweise „freiwillig“ zur 

Waffen-SS eingezogen worden.  
 
Zur Zeit der Verhandlungen in Nürnberg war er somit Tausende Kilometer von seiner Heimat und dem 

Verhandlungsort entfernt. Er hatte keinerlei faktische Möglichkeit, am Prozess in Nürnberg mitzuwirken. 
 
Artikel 10 der Londoner Charta lautet: 
 

 
 
Es müssen Zehn-, wenn nicht Hunderttausende Mitglieder von Organisationen betroffen sein, die in 

Nürnberg für kriminell erklärt wurden. Diese Betroffenen wurden aber nie einem Prozess zugeführt. 
 
Stattdessen wurde etwa in Österreich das sog. Verbotsgesetz vom 8. Mai 19455 verlautbart, in dem es heißt, 

wie folgt: 
 

 
 

 
3 INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL, Trial of the Major War Criminals before International Military Tribunal, Volume I, 

Nürnberg (1946), 171. 
4 Diese Angaben beziehen sich auch das Tagebuch meines Vaters. 
5 StGBl. 13/1945. 

 

 
 

 

 
  

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf#page=181
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1945_13_0/1945_13_0.pdf
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Das Erpressungspotential, das in diesen Bestimmungen sowie im Ergebnis der Regeln von London 

schlummert, ist beachtlich. 
 
Die eingeschlagene Praxis, wonach ohne Prozessbeteiligung sämtlicher Betroffener, Organisationen für 

kriminell erklärt, und deren Mitglieder sodann vor anderen Gerichten unter Bindung an diesen Spruch der 
Mitgliedschaft zu solchen Organisationen für schuldig befunden wurden, ist nicht nur klar menschenrechtswidrig, 
sondern fand auch in der Praxis so manchen nationalen Gerichts Europas Nachahmung, wo es um die TALIBAN, 
ALKAIDA, den ISIS und dessen Nachfolgeorganisationen ging, welche, wie von mir gezeigt6, vom UNSC gar nicht 
für kriminell erklärt wurden, sondern lediglich die in ihnen infiltrierten Gruppen. 

 
Die UNGA hat zuletzt am 18. Dezember 2019 mit ihrer Resolution 74/1367, Combating glorification of 

Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance, erwogen, was folgt: 

 

 

 
6 Siehe dazu meinen Schriftsatz vom 8. November 2016 an den EGMR zu Straßburg, RN 204ff. 
7 A/RES/74/136. 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A38541e45-712b-4bc3-bb70-5716bd33c0ff
http://www.undocs.org/A/RES/74/136
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Bekämpft werden soll hier also nur mehr die Glorifizierung des Nazismus etc. 
 
Interessant ist, dass im zweiten zitierten Erwägungsgrund betreffs der Mitglieder der für kriminell erklärten 

Organisationen darauf abgestellt wird, dass diese offiziell akzeptiert worden seien: wobei sich die Frage erhebt, von 
wem? 

 
Dazu vielleicht später mehr. 


